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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

WEPP 2028 Ladeluftkühler-Reiniger

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Werkstatt Profi Programm GmbHFirmenname:

Geisaerstrasse 13Straße:

D-36039 FuldaOrt:

Telefon: +49-661-9527600 Telefax:+49-661-95276012

E-Mail: wepp@wepp.de

Tim BehrensAnsprechpartner:

www.wepp.deInternet:

+49-661-95276001.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend

R-Sätze:

Reizt die Augen und die Haut.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend

Xi - Reizend

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 

gekennzeichnet. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 

(1999/45/EG) vorgenommen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R-Sätze

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren .

37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S-Sätze

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

10-15%Trinatriumnitriltriacetat225-768-6

Carc. Cat. 3, Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R40-22-365064-31-3

Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H351 H302 H319607-620-00-6

1-5%Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammoniummethylsulfat304-990-8

Xi - Reizend  R36/3894313-91-4

1-5%2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)203-961-6

Xi - Reizend  R36112-34-5

Eye Irrit. 2; H319603-096-00-8

1-5%2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)205-483-3

C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich  R20/21/22-34141-43-5

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H302 H312 H332 H314603-030-00-8

1-5%Natriumhydroxid215-185-5

C - Ätzend  R351310-73-2

Skin Corr. 1A; H314011-002-00-6

<1%Kokosamin, EO263-016-9

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  R22-36-5061791-14-8

<1%Amine, Kokos-alkyldimethyl-, N-Oxide263-016-9

Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  R38-41-5061788-90-7

<1%Amine, N-tallow alkyltrimethyldi-, ethoxyliert500-149-6

C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich, N - Umweltgefährlich  R22-35-5061790-85-0

<1%(R)-p-Mentha-1,8-dien227-813-5

Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  R10-38-43-50-535989-27-5

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 

H315 H317 H400 H410

601-029-00-7

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Enthält: Limonene, Linalool, Geraniol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Allgemeine Hinweise

Bei Einatmen von Sprühnebeln sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen . 

Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben.

Nach Einatmen
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Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Folgende Symptome können auftreten: Allergische Reaktionen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Das Material ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid.

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Ungeschützte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Persönliche Schutzausrüstung 

tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 

Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Folgendes ist zu vermeiden: Hautkontakt. Augenkontakt.

Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt 

hineinrühren.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(II)20(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)5989-27-5 110

1,5(I)102-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5 67

2(I)22-Amino-ethanol141-43-5 5,1

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Siehe Kapitel 7 Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung. Partikelfiltergerät (DIN EN 143). Nur 

Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden.

Atemschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN 374 

Geeignetes Material: 

CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). 

Schichtstärke: 0,75mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 480min.

NBR (Nitrilkautschuk). 

Schichtstärke: 0,55 Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 480min.

NR (Naturkautschuk, Naturlatex). 

Schichtstärke: 1,0mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 30min.

Zusätzliche Handschutzmaßnahmen: Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen.

Handschutz

Dicht schließende Schutzbrille. EN 166

Augenschutz

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

Körperschutz

hellgelb

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 12,5 DIN 19268

Zustandsänderungen

>100 °C DIN 53171Siedepunkt:

DIN 51755>100 °CFlammpunkt:

1,100 g/cm³Dichte: DIN 51757

Wasserlöslichkeit: 1000 g/L

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

3 DIN EN ISO 2431>30 (3mm)
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Hitze.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

LD50: Akute Toxizität, oral 40mg/kg Ratte.                    Sodium hydroxyde

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat

ATE 500 mg/kgoral

141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

ATE 500 mg/kgoral

ATE 1100 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

LD50: Akute Toxizität, oral 5660 mg/kg Spezies: Ratte.          Butyldiglycol

LD50: Akute Toxizität, dermal 2700mg/kg Spezies: Kaninchen.          Butyldiglycol

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Reizwirkung am Auge: reizend.            Erfahrungen aus der Praxis. 

Reizwirkung an der Haut: reizend.           Erfahrungen aus der Praxis.

Reiz- und Ätzwirkung

nicht sensibilisierend.      Erfahrungen aus der Praxis.

Sensibilisierende Wirkungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

hAquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

Trinatriumnitriltriacetat5064-31-3

Akute Fischtoxizität 96LC50 3150 mg/l

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)112-34-5

Akute Fischtoxizität 96LC50 1300 mg/l Lepomis macrochirus

Akute Algentoxizität 72ErC50 >100 mg/l Scenedesmus subspicatus

Akute Crustaceatoxizität 48EC50 3200 mg/l Daphnia magna

2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)141-43-5

Akute Fischtoxizität 96LC50 150 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizität 72ErC50 22 mg/l Scenedesmus subspicatus

Akute Crustaceatoxizität 48EC50 65 mg/l Daphnia magna

Natriumhydroxid1310-73-2

Akute Fischtoxizität 96LC50 196 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle)

Akute Crustaceatoxizität 48EC50 48 mg/l

(R)-p-Mentha-1,8-dien5989-27-5

Akute Fischtoxizität 96LC50 0,7 mg/l Pimephales promelas

Akute Crustaceatoxizität 48EC50 0,42 mg/l Daphnia magna

Biologischer Abbau: >80% Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) 

Eliminationsgrad: >95% Methode: OECD 301E/ EWG 92/69, Anhang V, C.4-B 

Nach den Kriterien des Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) biologisch abbaubar. 

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit 

wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel Produkt

200130 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND 

INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH 

GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); 

Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

Wasser. 

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG über Abfälle und über gefährliche 

Abfälle in den jeweils aktuellen Fassungen. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und 

können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Seeschiffstransport (IMDG)
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

30g/LAngaben zur VOC-Richtlinie:

Nationale Vorschriften

2 - wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

10 Entzündlich.

20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

34 Verursacht Verätzungen.

35 Verursacht schwere Verätzungen.

36 Reizt die Augen.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

38 Reizt die Haut.

40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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